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(54) VERPACKUNGSELEMENT UND VERPACKUNGSANORDNUNG DAMIT

(57) Ein Verpackungselement (1) weist einen Zu-
schnitt aus einem Kartonmaterial, insbesondere Well-
pappe auf, wobei der Zuschnitt folgendes umfasst:
- einen Basisabschnitt (10) mit einem Auflagebereich
(100) zur Auflage eines Verpackungsguts (2); und
- wenigstens zwei an gegenüberliegenden ersten Seiten
des Basisabschnitts (10) angeordnete und gegenüber
dem Basisabschnitt (10) entlang von ersten Faltlinien
(1011, 1012) umfaltbare erste Flügelabschnitte (11, 12).

Das Verpackungselement (1) umfasst weiter ein Fi-
xierelement (15), welches an den beiden Flügelabschnit-
ten (11, 12) jeweils in einem Befestigungsbereich (1115,

1215) befestigt ist, so dass das Fixier-element (15) ein
Verpackungsgut (2) am Basisabschnitt (10) hält, wenn
die beiden ersten Flügelabschnitte (11, 12) in Richtung
auf die Unterseite des Basisabschnitts (10) umgefaltet
werden. Das Fixierelement (15) ist aus einem Flächen-
element aus einem nicht elastischen, kaum oder nicht
dehnbaren Material, insbesondere einem Papier oder
Pappmaterial, ausgebildet und der Basisabschnitt (10)
umfasst an wenigstens einer der ersten Seiten einen hin-
ter die jeweilige erste Faltlinie (1011, 1012) zurücksprin-
genden Rücksprung (1016, 1017).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verpackungselement
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Entsprechende Verpackungselemente, wie sie
zum Beispiel aus DE 20 2019 105 255 U1 bekannt sind,
sind als sogenannte Flügelverpackungen ausgebildet.
Im Wesentlichen fußt die Idee darauf, dass ein zu ver-
packender Behälter auf einem Basisabschnitt abgelegt
wird. Am Basisabschnitt sind an gegenüberliegenden
Seiten zwei Flügelabschnitte angebracht, welche sich
gegenüber dem Basisabschnitt umfalten lassen. An den
Flügeln ist ein in der Regel flexibles Material wie zum
Beispiel eine Folie befestigt, welche über dem Verpa-
ckungsgut gespannt wird. Dies geschieht dadurch, dass
einerseits die Flügelabschnitte zur Rückseite des Basi-
sabschnitts hin umgefaltet werden. Dabei dehnt sich die
Folie aus und spannt so das Verpackungsgut an dem
Basisabschnitt fest. Der Basisabschnitt besteht in der
Regel aus Pappe.
[0003] Aus Umweltgesichtspunkten, insbesondere bei
der Abfalltrennung, ist eine Kombination aus Kunststoff
(Folie) und Pappmaterial (Basisabschnitt) nachteilig,
denn diese müssen voneinander getrennt werden.
[0004] DE 20 2019 105 255 U1 schlägt dazu vor, an-
stelle einer Folie für den Fixierabschnitt ein elastisches
Papier zu verwenden. Dieses insbesondere als Krepp-
papier gebräuchliche elastische Papier soll sich beim
Spannen über dem Verpackungsgut ausdehnen. Die
Praxis hat allerdings gezeigt, dass mit solchen Verpa-
ckungen eine ganze Reihe von Verpackungsgegenstän-
den nicht sicher verpackt werden können. Insbesondere
darf beim Transport der Verpackung - etwa beim Versand
- dieses elastische Papier nicht reißen. Leider hat sich
herausgestellt, dass dies trotzdem geschieht. Zwar be-
steht grundsätzlich die Möglichkeit, etwa zusätzliche Zu-
gelemente wie Fäden in das Papier einzubringen, dies
verteuert das Verpackungsgut zum einen jedoch und
zum anderen würden solche Fäden, sofern sie aus
Kunststoff bestehen, dem angestrebten Ziel zuwiderlau-
fen, eine leichtere Trennung der Materialien bei der Ent-
sorgung zu ermöglichen.
[0005] Aufgrund dieser Unzulänglichkeiten im Stand
der Technik besteht die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung darin, ein Verpackungselement der eingangs ge-
nannten Art zu schaffen, bei welchem auf eine Folie und
auf ein elastisches Papier verzichtet werden kann, wobei
zudem eine Materialtrennung bei der Entsorgung entfal-
len kann.
[0006] Gelöst wird diese Aufgabe durch ein Verpa-
ckungselement mit den Merkmalen des Anspruchs 1.
Vorteilhafte Ausführungsformen finden sich in den ab-
hängigen Ansprüchen.
[0007] Das erfindungsgemäße Verpackungselement
weist einen Zuschnitt aus einem Kartonmaterial, insbe-
sondere Wellpappe, auf. Der Zuschnitt umfasst einen Ba-
sisabschnitt mit einem Auflagebereich zur Auflage eines
Verpackungsguts und wenigstens zwei an gegenüber-

liegenden ersten Seiten des Basisabschnitts angeord-
nete und gegenüber dem Basisabschnitt (10) entlang von
ersten Faltlinien (1011, 1012) umfaltbare erste Flügelab-
schnitte. Weiter umfasst das Verpackungselement ein
Fixierelement, welches an den beiden Flügelabschnitten
jeweils in einem Befestigungsbereich befestigt ist. Auf
diese Weise hält kann das Fixierelement ein Verpa-
ckungsgut am Basisabschnitt halten, wenn die beiden
ersten Flügelabschnitte in Richtung auf die Unterseite
des Basisabschnitts umgefaltet werden. Erfindungsge-
mäß ist das Fixierelement als ein Flächenelement aus
einem nicht elastischen, kaum oder nicht dehnbaren Ma-
terial, insbesondere einem Papier oder Pappmaterial,
ausgebildet. Beim Umfalten der Flügelabschnitte wird es
also nicht oder so gut wie nicht gedehnt, sondern bleibt
zugsteif. Der Basisabschnitt umfasst nun an wenigstens
einer der ersten Seiten einen hinter die jeweilige erste
Faltlinie zurückspringenden Rücksprung. Beim Umfalten
wird durch diesen Rücksprung ein Raum geschaffen, in
welchen das Fixierelement ausweichen kann. Auf diese
Weise ist es möglich, die gesamte Verpackung aus Pap-
pe oder Papier herzustellen, ohne dass elastisches Pa-
pier verwendet werden muss.
[0008] Grundsätzlich ist es vorteilhaft, wenn die Länge
des Fixierelements auf die Maße des zu verpackenden
Verpackungsgutes abgestimmt ist. Allerdings ist auf-
grund der Form der Verpackung hier eine gewisse Fle-
xibilität vorhanden. Zwar kann es von Vorteil sein, wenn
die Flügelabschnitte beim Umfalten mit ihren Unterseiten
auf der Unterseite des Basisabschnitts zu liegen kom-
men, also diesen berühren. Entsprechend sollte die Län-
ge des Fixierelements bemessen sein. Allerdings ist es
auch möglich, dass die Flügelabschnitte nicht vollständig
umklappen, sodass bei Verwendung eines etwas größe-
ren Verpackungsgutes die Flügelabschnitte zur Unter-
seite des Basisabschnittes in einem Winkel verbleiben.
Wenn Material der Flügelabschnitte bzw. des Basisab-
schnitts - wie zum Beispiel bei Wellpappe oder derglei-
chen der Fall - eine gewisse Stauchfähigkeit aufweist,
kann der Flügelabschnitt oder der Basisabschnitt beim
Umklappen leicht gestaucht werden und so etwaige
Übermaße des Verpackungsgutes in gewissen Grenzen
kompensieren.
[0009] Nach einer vorteilhaften Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung kann vorgesehen sein, dass der
Rücksprung im Zuschnitt durch einen ausgestanzten und
gegenüber dem Basisabschnitt oder einem angrenzen-
den ersten Fügelabschnitt umfaltbaren Flächenabschnitt
ausgebildet werden kann. Dies geschieht dann, wenn
dieser Flächenabschnitt beim Spannen des Fixierele-
ments umgefaltet wird. Dieser Flächenabschnitt, der also
mit einer Seite am Verpackungselement anhängt und
nach dem Umfalten auf der Rückseite des Basisab-
schnitts zwischen diesem und dem entsprechenden ers-
ten Flügelabschnitt zu liegen kommt, dient zudem noch
als zusätzliche Federung oder Stauchzone, sodass die
oben beschriebene Flexibilität durch diese Maßnahme
noch verbessert werden kann.

1 2 
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[0010] Der Rücksprung weist bevorzugt eine Breite
auf, die wenigstens der senkrecht zu den ersten Faltlinien
gemessenen Breite des Fixierelements entspricht. Auf
diese Weise kann der Rücksprung beim Spannvorgang
das Fixierelement über dessen komplette Quererstre-
ckung aufnehmen.
[0011] Die Wahl des Materials für das Fixierelement
ist im Grunde genommen immer auf den konkreten An-
wendungsfall, d. h. Größe und Gewicht des Verpa-
ckungsgutes, abzustimmen. Bevorzugt kann das Mate-
rial des Fixierelements ein Papier sein, andere Materia-
lien, insbesondere solche, welche recycelfähig sind, kön-
nen ebenfalls zum Einsatz kommen. Bei Papier können
beispielsweise Grammaturen von 100 bis 500 g/m2, be-
vorzugt 250 bis 350 g/m2, vorgesehen sein. Andere
Grammaturen sind selbstverständlich auch denkbar, ins-
besondere wenn kleinere oder leichtere Güter zu verpa-
cken sind. Deswegen können auch im Einzelfall Gram-
maturen von unter 100 g/m2 zum Einsatz kommen.
[0012] Bevorzugt weist der Basisabschnitt von den ge-
genüberliegenden ersten Seiten verschiedene gegenü-
berliegende zweite Seiten auf, an denen weitere zusätz-
liche Funktionen des Verpackungselements realisiert
sein können.
[0013] Beispielsweise kann an einer oder beiden der
gegenüberliegenden zweiten Seiten jeweils wenigstens
ein vorstehender erster Abstandhaltevorsprung ange-
ordnet sein. Ein solcher Abstandhaltevorsprung dient in
erster Linie dazu, zwischen dem Verpackungselement,
oder genauer dem Verpackungsgut, und der Innenwand
der Umverpackung - in welche das Verpackungselement
etwa zum Versand untergebracht wird - einen vordefi-
nierten Abstand zu halten.
[0014] Weiter kann vorgesehen sein, dass an einer
oder beiden gegenüberliegenden zweiten Seiten des Ba-
sisabschnitts ein diesem gegenüber entlang einer zwei-
ten Faltlinie umfaltbarer zweiter Flügelabschnitt ange-
ordnet ist. Bevorzugt ist auf jeder der zweiten Seiten ein
entsprechender umfaltbarer zweiter Flügelabschnitt an-
geordnet. Diese zweiten Flügelabschnitte sind bevorzugt
mit den ersten Flügelabschnitten gekoppelt und dienen
einerseits der Festlegung der zweiten Flügelabschnitte
nach dem Umfalten und zum anderen können sie als
weiterer Abstandshalter zur Oberseite einer Umverpa-
ckung dienen. Zudem halten sie bei Kopplung mit den
ersten Flügelabschnitten die Spannung des Fixierele-
ments aufrecht, indem sie sich im in Richtung der Ober-
seite des Basisabschnitts aufgestellten Zustand an den
Seitenwänden einer Umverpackung abstützen können.
[0015] Bevorzugt ist dabei vorgesehen, dass die ers-
ten Flügelabschnitte und die zweiten Flügelabschnitte
über Eckverbindungsabschnitte miteinander verbunden
sind. Die Eckverbindungsabschnitte sind bevorzugt über
dritte Faltlinien mit den ersten Flügelabschnitten und
über vierte Faltlinien mit den zweiten Flügelabschnitten
verbunden. Durch diese Kopplung wird durch das Um-
klappen der zweiten Flügelabschnitte eine zusätzliche
Fixierung der ersten Flügelabschnitte erzielt.

[0016] Nach einer bevorzugten Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung können weitere Abstandhalte-
vorsprünge vorgesehen sein. Bevorzugt ist vorgesehen,
dass an einer oder beiden der ersten Seiten des Basis-
abschnitts vorstehende zweite Abstandhaltevorsprünge
angeordnet sind. Diese sind dazu vorgesehen, dass der
Basisabschnitt auch in Richtung der ersten Seiten nicht
in der Umverpackung hin und her rutschen kann.
[0017] Zusätzlich oder ergänzend können zudem an
einem oder beiden der zweiten Flügelabschnitte vorste-
hende dritte Abstandhaltevorsprünge angeordnet sein.
Diese können von den zweiten Abstandhaltevorsprün-
gen separiert sein, es kann aber auch vorgesehen sein,
dass zumindest ein zweiter Abstandshaltevorsprung und
ein dritter Abstandhaltevorsprung über eine Faltlinie, ins-
besondere eine der zweiten Faltlinien, miteinander ver-
bunden sind. Bei dieser Ausführungsform bildet sich da-
durch ein doppellagiger Abstandshaltevorsprung aus ei-
nem zweiten Abstandshaltevorsprung und einem dritten
Abstandhaltevorsprung aus. Hierdurch wird insbesonde-
re erreicht, dass dieser auch bei Krafteinwirkung etwa
nicht abknickt, insbesondere dann, wenn das Verpa-
ckungsgut verhältnismäßig schwer ist.
[0018] Die Erfindung betrifft ferner eine Verpackungs-
anordnung, welche ein oben beschriebenes Verpa-
ckungselement sowie ein Verpackungsgut aufweist, wel-
ches auf dem Auflagebereich des Basisabschnitts auf-
liegt. Das Fixierelement ist dabei um das Verpackungs-
gut gespannt, indem die ersten Flügelabschnitte zur dem
Auflagebereich abgewandten Unterseite des Basisab-
schnitts hin umgefaltet sind. Dabei ist das Fixierelement
durch einen wenigstens gegenüber einer ersten Faltlinie
zurückspringenden Bereich geführt. Bevorzugt weist die
erfindungsgemäße Verpackungsanordnung weiter eine
Umverpackung auf, in die das Verpackungselement und
das darauf fixierte Verpackungsgut eingesetzt sind.
[0019] Die Erfindung wird anhand des in den Figuren
1 - 5 näher dargestellten Ausführungsbeispiels näher er-
läutert:

Figur 1 - zeigt eine Draufsicht auf ein beispielhaftes
erfindungsgemäßes Verpackungselement.

Figur 2 - zeigt schematisch eine Draufsicht auf das in
Figur 1 dargestellte Verpackungselement
ohne Flügelabschnitte.

Figur 3 - zeigt eine Schnittansicht durch ein umgefal-
tetes erfindungsgemäßes Verpackungsele-
ment entlang der Schnittlinie A-A aus Figur
1 oder Figur 2.

Figur 4 - zeigt die Darstellung aus Figur 3 als Drauf-
sicht.

Figur 5 - zeigt eine erfindungsgemäße Verpackungs-
anordnung mit einer Umverpackung und ei-
nem darin liegenden erfindungsgemäßen

3 4 
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Verpackungselement entlang der Schnittli-
nie B-B aus Figur 4.

[0020] Die in Figur 1 gewählte Darstellung zeigt eine
beispielhafte Ausführungsform für ein erfindungsgemä-
ßes Verpackungselement 1. Insbesondere ist festzuhal-
ten, dass die Flügelabschnitte 13 und 14 und die Eck-
verbindungsabschnitte 1114, 1113, 1214, 1213 prinzipi-
ell nicht benötigt werden, um den grundsätzlichen Erfin-
dungsgedanken zu verwirklichen. Ebenso sind die Ab-
standshaltevorsprünge 114b, 111a, 114, 114a, 112a,
112 b, 113a, 113 nicht zwingend erforderlich, um den
grundsätzlichen Erfindungsgedanken zu verwirklichen.
Zunächst wird anhand des in Figur 1 dargestellten Aus-
führungsbeispiels die den grundsätzlichen Erfindungs-
gedanken tragende Grundfunktion des Verpackungse-
lements 1 erläutert. Die oben angesprochenen optiona-
len Merkmale werden anschließend erläutert.
[0021] Grundsätzlich umfasst das erfindungsgemäße
Verpackungselement 1 einen Basisabschnitt 10, welcher
einen Auflagebereich 100 umfasst, auf welchem ein Ver-
packungsgut 2 (vergleiche Figuren 2 - 5) aufgelegt wer-
den kann. An zwei gegenüberliegenden (ersten) Seiten
des Basisabschnitts 10 sind erste Flügelabschnitte 11
und 12 angeordnet und über Faltlinien 1011 und 1012
mit dem Basisabschnitt 10 verbunden und diesem ge-
genüber umfaltbar.
[0022] Grundsätzlich gilt, soweit oben oder in der nach-
folgenden Beschreibung von Faltlinien die Rede ist, kön-
nen diese auf unterschiedliche Weise realisiert sein. Es
können entlang dieser Linien Falzungen, Rillungen, Rit-
zungen, Perforationen, andere Materialschwächungen
oder lediglich Markierungen vorgesehen sein, die andeu-
ten oder erleichtern, dass entlang dieser Linien eine Fal-
tung durchgeführt werden kann.
[0023] An den Flügelabschnitten 11 und 12, insbeson-
dere benachbart zu deren in Figur 1 dargestellten Au-
ßenseite, sind Befestigungsbereiche 1115 und 1215 vor-
gesehen, an denen ein Fixierelement 15 mit den Flügel-
abschnitten 11 und 12 verbunden, bevorzugt verklebt,
ist. Das Fixierelement 15 ist aus einem Papier, bei dem
es sich bevorzugt um ein Kraftpapier handelt, oder einen
sonstigen Material, welches nicht elastisch bzw. nicht
oder kaum dehnfähig ist, gebildet. Die Flügelabschnitte
11 und 12 lassen sich gegenüber dem Basisabschnitt 10
so umfalten, dass ihre Außenkanten in Richtung der Un-
terseite des Basisabschnitts 10 wandern. Wird in dem
Bereich zwischen dem Fixierelement und dem Auflage-
bereich 100 ein Verpackungsgut platziert und werden
dann die Flügelabschnitte 11 und 12 in Richtung der
Rückseite des Basisabschnitts 10 umgefaltet, so wird
das Fixierelement 15 gespannt und das Verpackungsgut
zwischen dem Basisabschnitt und dem Fixierelement 15
fest geklemmt bzw. fixiert. Aufgrund der geringen bis
nicht vorhandenen Dehnbarkeit des Fixierelements 15
sind im Basisabschnitt Rücksprünge vorhanden, die
durch die in Figur 1 dargestellten Linien 1016 und 1017
angedeutet sind. Im gezeigten Beispiel sind zwischen

dem Basisabschnitt 10 und den Flügelabschnitten 11 und
12 jeweils Flächenabschnitte 16 bzw. 17 angeordnet,
welche entweder mit dem zugehörigen Flügelabschnitt
11 bzw. 12 verbunden bleiben oder von diesen vollstän-
dig ablösbar sind. In einer bevorzugten Variante ist der
Flächenabschnitt 16 mit dem Basisabschnitt 10 entlang
der Linie 1016 verbunden, die insoweit eine Faltlinie dar-
stellt. Gegenüber dem Flügelabschnitt 11 ist der Flächen-
abschnitt 16 entlang der Linie 1116 mit einem Durch-
bruch, bevorzugt einer Stanzung oder einem anderen
Einschnitt versehen. Ebenso bilden die Linien 16a und
16b gegenüber ihren jeweiligen angrenzenden Abschnit-
ten solche Durchbrüche wie Stanzungen oder derglei-
chen. Auf diese Weise kann der Flächenabschnitt 16 also
beim Umfalten des Flügelabschnitts 11 ebenso auf die
Rückseite des Basisabschnitts 10 umgefaltet werden.
Ähnliche Überlegungen lassen sich für den Flächenab-
schnitt 17 in Bezug auf die Linie 1217 bzw. die Faltlinie
1017 sowie die Linien 17a und 17b anstellen. Auch hier
können entsprechende Stanzungen oder allgemeine
Durchbrüche vorhanden sein. Natürlich ist auch möglich,
dass der Bereich der Flächenabschnitte 16 unter Ziffer
17 vollständig aus dem Materialzuschnitt ausgestanzt
sind. In jedem Fall werden Rücksprünge gebildet, die
entlang der Linien 1016 und 1017 gegenüber den jewei-
ligen Fallkanten 1011 bzw. 1012 zurückspringen, wenn
die entsprechenden Flächenabschnitte 16 bzw. 17 ent-
weder ausgestanzt oder umgefaltet werden. Dabei kann
der Flächenabschnitt 16 bzw. 17 entweder am Basisab-
schnitt 10 oder am jeweiligen Flügelabschnitt 11 ange-
hängt bleiben.
[0024] Faltet man die Flügelabschnitte 11 und 12 um,
ergibt sich vereinfacht das in Figur 2 dargestellte Bild.
Man erkennt die Rücksprünge bei 1016 und 1017. Das
Fixierelement 15 wird beim Umfalten der Flügelabschnit-
te zur Rückseite hin gefaltet und legt sich an die genann-
ten Seiten 1016 und 1017 an und spannt sich dabei um
das Verpackungsgut 2 und fixiert es am Basisabschnitt
10. Die Rücksprünge bei 1016 und 1017 sorgen also
dafür, dass das nicht oder kaum dehnbare Fixierelement
einen Ausweichraum erhält, sodass sich die Flügelab-
schnitte 11 und 12 überhaupt zur Rückseite des Basis-
abschnitts 10 falten lassen.
[0025] Die Länge des Fixierelements 15 zwischen den
Befestigungsbereichen 1115 und 1215 ist in gewissen
Grenzen auf das zu verpackende Verpackungsgut 2 an-
zupassen. Am Basisabschnitt befinden sich bevorzugt
noch Abstandhaltevorsprünge, die oben schon angedeu-
tet worden sind. Nach dem Umfalten der Flügelabschnit-
te definieren die Abstandhaltevorsprünge 111a, 111b
bzw. die Abstandhaltevorsprünge 112a und 112b auf der
Seite der ersten Flügelabschnitte 11 und 12 bzw. die Vor-
sprünge 113 und 114 auf den anderen Seiten des Basi-
sabschnitts letztlich die Breite und Tiefe der Verpackung.
Es muss also bei der Wahl einer geeigneten Umverpa-
ckung eine solche gewählt werden, deren Innenmaße
mindestens der durch die genannten Abstandhaltevor-
sprünge definierten Umrisslinie 4 entsprechen. Auf diese
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Weise kann ein Verrutschen des erfindungsgemäßen
Verpackungselements innerhalb einer Umverpackung
vermieden werden.
[0026] Zudem bieten diese Vorsprünge auch eine Puf-
ferzone, die beim Herunterfallen einer Verpackung dafür
sorgt, dass das Verpackungsgut 2 nicht beschädigt wird.
[0027] Wie aus Figur 1 insbesondere noch zu entneh-
men ist, können auch die anderen Seiten des Basisab-
schnitts 10, die am Spannen des Fixierelements 5 nicht
unmittelbar beteiligt sind, noch bestimmte Eigenschaften
aufweisen. So können auch an diesen Seiten weitere
Flügelabschnitte 13 und 14 angeordnet sein, die über
entsprechende Faltlinien 1013 bzw. 1014 gegenüber
dem Basisabschnitt 10 umfaltbar sind. Nach einer bevor-
zugten Ausführungsform sind diese zweiten Flügelab-
schnitte 13 und 14 mit den ersten Flügelabschnitten 11
und 12 über Eckverbindungsabschnitte 1113, 1114,
1213 bzw. 1214 verbunden. Diese Eckverbindungsab-
schnitte sind über Faltlinien 11a, 11b, 12a, 12b, 13a, 13b,
14a, 14b mit den jeweiligen Flügelabschnitten 11, 12, 13,
14 verbunden.
[0028] Sofern entsprechende Abstandhaltevorsprün-
ge 113 bzw. 114 vorhanden sind, finden sich in den an-
grenzenden Flügelabschnitten 13 bzw. 14 entsprechen-
de Aussparungen 13c bzw. 14c. Die Abstandhaltevor-
sprünge 111a, 111b, 112a, 112b können bei Vorhan-
densein der Flügelabschnitte 13 bzw. 14 auch an diesen
Flügelabschnitten fortgesetzt werden und bilden dann
dort die Vorsprünge 113a und 113b bzw. 114a, 114b.
Auf diese Weise wird beim Umfalten der Flügelabschnitte
13 bzw. 14 erreicht, dass diese Abstandhaltevorsprünge
auch in Vertikalrichtung fortgesetzt werden und nicht rei-
ne Flächenelemente sind.
[0029] Entsprechend müssen dann entsprechende
Durchbrüche 1113a, 1114a, 1213a, 1214a wie aus Stan-
zung oder dergleichen in dem Materialzuschnitt vorhan-
den sein.
[0030] In Figur 3 ist eine Schnittansicht gezeigt, die im
Wesentlichen einem Schnitt entlang der Linie A-A der
Figuren 1 und 2 entspricht. Dort ist gezeigt, wie das ge-
spannte Verpackungsgut 2 auf dem Auflagebereich 100
des Basisabschnitts 10 liegt und von dem Fixierelement
15 umschlossen ist. Dieses Fixierelement 15 umläuft das
Verpackungsgut 2 und läuft bis auf die Unterseite des
Basisabschnitts 10 und ist an den auf die Unterseite um-
gefalteten Flügelabschnitten 11 und 12 befestigt. Man
erkennt zwischen den jeweils umgefalteten Flügelab-
schnitten 11 und 12 die jeweiligen Flächenelemente 16
bzw. 17, aus deren Umfaltung die oben näher beschrie-
benen Rücksprünge gebildet worden sind. Bei Vorhan-
densein der Flächenelemente 16, 17 (wenn diese Berei-
che nicht vollständig fehlen, indem sie zum Beispiel kom-
plett ausgestanzt sind), liegen diese im umgefalteten Zu-
stand zwischen dem jeweiligen Flügelabschnitt 11 bzw.
12 und der Unterseite des Basisabschnitts 10. Diese Flä-
chenabschnitte oder Flächenelemente 16, 17 sorgen für
eine zusätzliche Stauchzone des Verpackungselements
1.

[0031] Figur 4 zeigt eine Draufsicht, bei der auch die
oben näher beschriebenen Flügelabschnitte 13 und 14
dargestellt sind. Diese sind im gezeigten Beispiel anders
als die Flügelabschnitte 11 und 12 zur Oberseite des
Basisabschnitts 10 hin umgefaltet. Genauer ist dies in
der Figur 5 zu sehen, bei der es sich im Wesentlichen
um eine Schnittansicht entlang der Linie B-B der Figur 4
handelt, wobei die Anordnung der Figur 4 in einer Um-
verpackung 3 untergebracht ist.
[0032] Man erkennt in Figur 4, dass die Flügelabschnit-
te 13 und 14 nach oben gefaltet sind und aufgrund der
Kopplung mit den anderen Flügelabschnitten 11 und 12
über die oben beschriebenen Eckverbindungsabschnitte
durch das Aufwärtsfalten eine gewisse Spannung im Ma-
terialzuschnitt entsteht, die dafür sorgt, dass sich beim
Hochfalten der Flügelabschnitte 13 und 14 eine Vorspan-
nung im Material aufbaut, sodass die Flügelabschnitte
13 und 14 dazu neigen, sich gegen die Innenwand der
Umverpackung 3 anzulegen. Für den entsprechenden
Abstand sorgen hier die Abstandhaltevorsprünge 113
und 114.
[0033] Mit der vorliegenden Erfindung werden ein Ver-
packungselement 1 und eine Verpackungsanordnung
geschaffen, mit deren Hilfe sich vollständig recycelfähige
Verpackungen ohne aufwändige Trennung einzelner
Komponenten herstellen lassen.

Bezugszeichenliste:

[0034]

1 Verpackungselement
2 Verpackungsgut
3 Umverpackung
4 Umrisslinie
10 Basisabschnitt
11 erster Flügelabschnitt
11a dritte Faltlinie zwischen 11 und 1114
11b dritte Faltlinie zwischen 11 und 1113
12 erster Flügelabschnitt
12a dritte Faltlinie zwischen 12 und 1214
12b dritte Faltlinie zwischen 12 und 1213
13 zweiter Flügelabschnitt
13a vierte Faltlinie zwischen 1213 und 13
13b vierte Faltlinie zwischen 1113 und 13
13c Aussparung
14b vierte Faltlinie zwischen 1114 und 14
14c Aussparung
14 zweiter Flügelabschnitt
14a vierte Faltlinie zwischen 1214 und 14
15 Fixierabschnitt
16 Flächenabschnitt zwischen 10 und 11
16a Durchbrechung zwischen 16 und 10 bzw. 11
16b Durchbrechung zwischen 16 und 10 bzw. 11
17 Flächenabschnitt zwischen 10 und 12
17a Durchbrechung zwischen 17 und 10 bzw. 12
17b Durchbrechung zwischen 17 und 10 bzw. 12
100 Auflagebereich von 10
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111a zweiter Abstandshaltevorsprung an 10 im Be-
reich von 11

111b zweiter Abstandshaltevorsprung an 10 im Be-
reich von 11

112a zweiter Abstandshaltevorsprung an 10 im Be-
reich von 12

112b zweiter Abstandshaltevorsprung an 10 im Be-
reich von 12

113 erster Abstandshaltevorsprung im Bereich von
13

113a dritter Abstandshaltevorsprung an 13
113b dritter Abstandshaltevorsprung an 13
114 erster Abstandshaltevorsprung im Bereich von

14
114a dritter Abstandshaltevorsprung an 14
114b dritter Abstandshaltevorsprung an 14
1011 erste Faltlinie zwischen 10 und 11
1012 erste Faltlinie zwischen 10 und 12
1013 zweite Faltlinie zwischen 10 und 13
1014 zweite Faltlinie zwischen 10 und 14
1016 Rücksprung oder Faltlinie zwischen 10 und 16
1017 Rücksprung oder Faltlinie zwischen 10 und 17
1113 Eckverbindungsabschnitt zwischen 11 und 13
1113a Durchbruch zwischen 113b, 111b und 1113

und 11
1114 Eckverbindungsabschnitt zwischen 11 und 14
1114a Durchbruch zwischen 114b, 111a und 1114

und 11
1115 Befestigungsbereich zwischen 11 und 15
1116 Faltlinie oder Durchbruch zwischen 11 und 16
1213 Eckverbindungsabschnitt zwischen 12 und 13
1213a Durchbruch zwischen 113a, 112b und 1214

und 12
1214 Eckverbindungsabschnitt zwischen 12 und 14
1214a Durchbruch zwischen 114a, 112a und 1213

und 12
1215 Befestigungsbereich zwischen 12 und 15
1217 Faltlinie oder Durchbruch zwischen 12 und 17

Patentansprüche

1. Verpackungselement (1), aufweisend einen Zu-
schnitt aus einem Kartonmaterial, insbesondere
Wellpappe, wobei der Zuschnitt folgendes umfasst:

- einen Basisabschnitt (10) mit einem Auflage-
bereich (100) zur Auflage eines Verpackungs-
guts (2); und
- wenigstens zwei an gegenüberliegenden ers-
ten Seiten des Basisabschnitts (10) angeordne-
te und gegenüber dem Basisabschnitt (10) ent-
lang von ersten Faltlinien (1011, 1012) umfalt-
bare erste Flügelabschnitte (11, 12) ,

wobei das Verpackungselement (1) weiter ein Fixier-
element (15) umfasst, welches an den beiden Flü-
gelabschnitten (11, 12) jeweils in einem Befesti-

gungsbereich (1115, 1215) befestigt ist, so dass das
Fixierelement (15) ein Verpackungsgut (2) am Basi-
sabschnitt (10) hält, wenn die beiden ersten Flügel-
abschnitte (11, 12) in Richtung auf die Unterseite
des Basisabschnitts (10) umgefaltet werden,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Fixierelement (15) ein Flächenelement
aus einem nicht elastischen, kaum oder nicht dehn-
baren Material, insbesondere einem Papier oder
Pappmaterial, ausgebildet ist und dass der Basisab-
schnitt (10) an wenigstens einer der ersten Seiten
einen hinter die jeweilige erste Faltlinie (1011, 1012)
zurückspringenden Rücksprung (1016, 1017) um-
fasst.

2. Verpackungselement (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Breite des Rücksprunges wenigstens der
senkrecht zu den ersten Faltlinien (1011, 1012) ge-
messenen Breite des Fixierelements (15) entspricht.

3. Verpackungselement (1) nach einem der vorigen
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Material des Fixierelements ein Papier mit
einer Grammatur von 100 bis 500 g/m2, bevorzugt
250 bis 350 g/m2 ist.

4. Verpackungselement (1) nach einem der vorigen
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Rücksprung (1016, 1017) im Zuschnitt
durch einen ausgestanzten und gegenüber dem Ba-
sisabschnitt (10) oder einem angrenzenden ersten
Flügelabschnitt (11, 12) umfaltbaren Flächenab-
schnitt (16, 17) durch Umfalten desselben ausgebil-
det werden kann.

5. Verpackungselement (1) nach einem der vorigen
Ansprüche ,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Basisabschnitt (10) von den gegenüberlie-
genden ersten Seiten verschiedene gegenüberlie-
gende zweite Seiten aufweist.

6. Verpackungselement (1) nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass an einer oder beiden der gegenüberliegenden
zweiten Seiten jeweils wenigstens ein vorstehender
erster Abstandhaltevorsprung (113, 114) angeord-
net ist.

7. Verpackungselement (1) nach Anspruch 5 oder 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass an einer oder beiden gegenüberliegenden
zweiten Seiten des Basisabschnitts (10) ein diesem
gegenüber entlang einer zweiten Faltlinie (1013,
1014) umfaltbarer zweiter Flügelabschnitt (13, 14)
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angeordnet ist.

8. Verpackungselement (1) nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die ersten Flügelabschnitte (11, 12) und die
zweiten Flügelabschnitte (13, 14) über Eckverbin-
dungsabschnitte (1113, 1114, 1213, 1214) mitein-
ander verbunden sind.

9. Verpackungselement (1) nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Eckverbindungsabschnitte (1113, 1114,
1213, 1214) über dritte Faltlinien (11a, 11b; 12a;
12b) mit den ersten Flügelabschnitten (11, 12) und
über vierte Faltlinien (13a, 13b; 14a, 14b) mit den
zweiten Flügelabschnitten (13, 14) verbunden sind.

10. Verpackungselement (1) nach einem der vorigen
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass an einer oder beiden der ersten Seiten des
Basisabschnitts (10) vorstehende zweite Abstand-
haltevorsprünge (111a, 111b; 112a, 112b) angeord-
net sind.

11. Verpackungselement (1) nach einem der Ansprüche
7 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass an einem oder beiden der zweiten Flügelab-
schnitte (13, 14) vorstehende dritte Abstandhalte-
vorsprünge (113a, 113b; 114a, 114b) angeordnet
sind.

12. Verpackungselement (1) nach Anspruch 10 und 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass jeweils ein zweiter Abstandshaltevorsprung
(111a, 111b; 112a, 112b) und ein dritter Abstand-
haltevorsprung (113a, 113b; 114a, 114b) über eine
Faltlinie (1013, 1014), insbesondere eine der zwei-
ten Faltlinien, miteinander verbunden sind.

13. Verpackungsanordnung, aufweisend ein Verpa-
ckungselement (1) nach einem der vorigen Ansprü-
che, sowie ein Verpackungsgut (2), welches auf dem
Auflagebereich (100) des Basisabschnitts (10) auf-
liegt, wobei das Fixierelement (15) um das Verpa-
ckungsgut (2) gespannt ist, indem die ersten Flügel-
abschnitte (11, 12) zur dem Auflagebereich (100)
abgewandten Unterseite des Basisabschnitts (10)
hin umgefaltet sind und das Fixierelement (15) dabei
durch einen wenigstens gegenüber einer ersten
Faltlinie (1011, 1012) zurückspringenden Bereich
geführt ist.

14. Verpackungsanordnung nach Anspruch 13, weiter
aufweisend eine Umverpackung (3), in die das Ver-
packungselement (1) und das darauf fixierte Verpa-
ckungsgut (2) eingesetzt sind.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2) EPÜ.

1. Verpackungselement (1), aufweisend einen Zu-
schnitt aus einem Kartonmaterial, insbesondere
Wellpappe, wobei der Zuschnitt folgendes umfasst:

- einen Basisabschnitt (10) mit einem Auflage-
bereich (100) zur Auflage eines Verpackungs-
guts (2); und
- wenigstens zwei an gegenüberliegenden ers-
ten Seiten des Basisabschnitts (10) angeordne-
te und gegenüber dem Basisabschnitt (10) ent-
lang von ersten Faltlinien (1011, 1012) umfalt-
bare erste Flügelabschnitte (11, 12),

wobei das Verpackungselement (1) weiter ein Fixier-
element (15) umfasst, welches an den beiden Flü-
gelabschnitten (11, 12) jeweils in einem Befesti-
gungsbereich (1115, 1215) befestigt ist, so dass das
Fixierelement (15) ein Verpackungsgut (2) am Basi-
sabschnitt (10) hält, wenn die beiden ersten Flügel-
abschnitte (11, 12) in Richtung auf die Unterseite
des Basisabschnitts (10) umgefaltet werden,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Fixierelement (15) ein Flächenelement
aus einem nicht elastischen oder nicht dehnbaren
Material, insbesondere einem Papier oder Pappma-
terial, ausgebildet ist und dass der Basisabschnitt
(10) an wenigstens einer der ersten Seiten einen hin-
ter die jeweilige erste Faltlinie (1011, 1012) zurück-
springenden Rücksprung (1016, 1017) umfasst, der
einen Raum ausbildet, in den das Fixierelement
beim Umfalten der ersten Flügelabschnitte (11, 12)
ausweichen kann.

2. Verpackungselement (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Breite des Rücksprunges (1016, 1017) we-
nigstens der in Richtung der ersten Faltlinien (1011,
1012) gemessenen Breite des Fixierelements (15)
entspricht.

3. Verpackungselement (1) nach einem der vorigen
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Material des Fixierelements ein Papier mit
einer Grammatur von 100 bis 500 g/m2, bevorzugt
250 bis 350 g/m2 ist.

4. Verpackungselement (1) nach einem der vorigen
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Rücksprung (1016, 1017) im Zuschnitt
durch einen ausgestanzten und gegenüber dem Ba-
sisabschnitt (10) oder einem angrenzenden ersten
Flügelabschnitt (11, 12) umfaltbaren Flächenab-
schnitt (16, 17) durch Umfalten desselben ausgebil-
det ist.
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5. Verpackungselement (1) nach einem der vorigen
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Basisabschnitt (10) von den gegenüberlie-
genden ersten Seiten verschiedene gegenüberlie-
gende zweite Seiten aufweist.

6. Verpackungselement (1) nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass an einer oder beiden der gegenüberliegenden
zweiten Seiten jeweils wenigstens ein vorstehender
erster Abstandhaltevorsprung (113, 114) angeord-
net ist.

7. Verpackungselement (1) nach Anspruch 5 oder 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass an einer oder beiden gegenüberliegenden
zweiten Seiten des Basisabschnitts (10) ein diesem
gegenüber entlang einer zweiten Faltlinie (1013,
1014) umfaltbarer zweiter Flügelabschnitt (13, 14)
angeordnet ist.

8. Verpackungselement (1) nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die ersten Flügelabschnitte (11, 12) und die
zweiten Flügelabschnitte (13, 14) über Eckverbin-
dungsabschnitte (1113, 1114, 1213, 1214) mitein-
ander verbunden sind.

9. Verpackungselement (1) nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Eckverbindungsabschnitte (1113, 1114,
1213, 1214) über dritte Faltlinien (11a, 11b; 12a;
12b) mit den ersten Flügelabschnitten (11, 12) und
über vierte Faltlinien (13a, 13b; 14a, 14b) mit den
zweiten Flügelabschnitten (13, 14) verbunden sind.

10. Verpackungselement (1) nach einem der vorigen
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass an einer oder beiden der ersten Seiten des
Basisabschnitts (10) vorstehende zweite Abstand-
haltevorsprünge (111a, 111b; 112a, 112b) angeord-
net sind.

11. Verpackungselement (1) nach einem der Ansprüche
7 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass an einem oder beiden der zweiten Flügelab-
schnitte (13, 14) vorstehende dritte Abstandhalte-
vorsprünge (113a, 113b; 114a, 114b) angeordnet
sind.

12. Verpackungselement (1) nach Anspruch 10 und 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass jeweils ein zweiter Abstandshaltevorsprung
(111a, 111b; 112a, 112b) und ein dritter Abstand-
haltevorsprung (113a, 113b; 114a, 114b) über eine

Faltlinie (1013, 1014), insbesondere eine der zwei-
ten Faltlinien, miteinander verbunden sind.

13. Verpackungsanordnung, aufweisend ein Verpa-
ckungselement (1) nach einem der vorigen Ansprü-
che, sowie ein Verpackungsgut (2), welches auf dem
Auflagebereich (100) des Basisabschnitts (10) auf-
liegt, wobei das Fixierelement (15) um das Verpa-
ckungsgut (2) gespannt ist, indem die ersten Flügel-
abschnitte (11, 12) zur dem Auflagebereich (100)
abgewandten Unterseite des Basisabschnitts (10)
hin umgefaltet sind und das Fixierelement (15) dabei
durch den Rücksprung geführt ist.

14. Verpackungsanordnung nach Anspruch 13, weiter
aufweisend eine Umverpackung (3), in die das Ver-
packungselement (1) und das darauf fixierte Verpa-
ckungsgut (2) eingesetzt sind.
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